An die 
Gemeinde Vöran
Dorfplatz 1
39010 Vöran
Vöran, ______________
Unterfertigte/r _______________________________ geb. am ___________, wohnhaft in ____________, _____________________________, im Auftrag und Namen des Vereins ______________________________________________, 
ersucht
um Zurverfügungstellung der Mehrzweckhalle Vöran (Raiffeisensaal) für folgende Tätigkeit/Veranstaltung: ______________________________________________________
Benutzte Räume:                       Küche   Foyer/Bar               großer Saal              
an folgendem Tag/Tagen: _____________________________________________________
Beginn Uhrzeit: _____________         Ende Uhrzeit: ______________
Uhrzeit zum Aufsperren für's Herrichten: ______________

	Rechnung auszustellen an:__________________________________________________ 
 institutionelle Nutzung: Steuernummer  _______________________   
 gewerbliche Nutzung: Mehrwertsteuernummer _____________________ 
Rechnung zu senden an:________________________ E-M@il:______________________


Der/Die Verantwortliche
___________________________
Benutzungsvorschriften: siehe Rückseite      
Der Gemeindeverwaltung vorbehalten:

genehmigt:
Der zuständige Assessor 
Reiterer Stefan
Vöran, am ____________
BENUTZUNGSVORSCHRIFTEN
Der unterfertigte ________________________, __________________________________ erklärt unter eigener Verantwortung, dass er die Vorschriften für die Benutzung der Turnhalle, laut L.G. Nr. 37 vom 16.10.1992, i.g.F., beachten wird. Im einzelnen verpflichtet er sich:
1 den Eigentümer der zur Benutzung freigegebenen Sachen von jeder Verantwortung für Schäden an Personen oder Sachen zu entheben, welche während der Zeit der Benutzung dieser Sachen entstehen sollten;
2 für allfällige Schäden, welche an den vom Eigentümer zur Benutzung freigegebenen Sachen verursacht werden und welche nicht von einer gewöhnlichen Abnützung herrühren, aufzukommen;
3 die bestehende interne Schulordnung (wie z.B. Rauchverbot, Vermeidung von Lärm u.a.) sowie die besonderen technisch-organisatorischen Anweisungen des zuständigen Schulpersonals strikt einzuhalten;
4 auf begründete Forderung der Gemeindeverwaltung hin, die ausgeübte Tätigkeit jederzeit zu unterbrechen und für die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten zu sorgen, ohne dabei Anspruch auf Rückzahlung der für deren Benutzung eingezahlten Beiträge zu haben;
5 bei der Benützung außerdem folgendes einzuhalten:
· jede Gruppe muss vom verantwortlichen Leiter oder dessen Stellvertreter begleitet werden;
· die bewilligten Zeiten sind genau einzuhalten; die Turnhalle ist innerhalb von fünfzehn Minuten nach Ablauf der zur Benutzung genehmigten Zeit im ordentlichen Zustand zu verlassen, auf jeden Fall aber innerhalb 22.30 Uhr; der Gebäudeeingang muss während der Benutzung abgeschlossen bleiben;
· die Turnhalle darf nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden; das Tragen von Turnschuhen mit schwarzen Sohlen ist verboten; die verwendeten Turnschuhe dürfen nur in der Turnhalle getragen werden und müssen vor- bzw. nachher in der Umkleidekabine an- bzw. ausgezogen werden;
· technische Geräte wie Heizung, Belüftung, Thermostatventile u.ä. dürfen nicht verstellt werden;
· die Funktionäre, Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde haben für Kontrollen jederzeit freien Zutritt zum Gebäude bzw. zu den einzelnen Veranstaltungen.
     Der/Die Verantwortliche

_________________
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